Mündliche Prüfung vom 05. August 2003

Vorsitzender: Prof. Dr. Kreutz

1. Beisitzer: Vors. Richter am OLG Geng
2. Beisitzer: Staatsanwalt Dr. Steinmetz

3. Beisitzer: Vors. Richter am VG Riehl

Ergebnisse:

	
	Klausuren
	HA
	Mündlich
	Wahlfach
	Soz.P.
	Gesamt

	K1
	nicht zugelassen
	---
	---
	ArbeitsR
	---
	---

	K2
	11
	5
	7,5
	13 (StrafR)
	14
	15
	11
	15
	Kriminologie
	0,56
	12,00

	K3
	03
	08
	03
	04 (ArbR)
	05
	07
	08
	11
	ArbeitsR
	0,26
	6,00

	K4
	05
	03
	06
	09 (ZivilR)
	09
	08
	07
	13
	ArbeitsR
	0,30
	7,84

	K5
	nicht zugelassen
	---
	---
	Kriminologie
	---
	---


Zur Person:

Herr Geng zeigte auch in dieser Prüfung kaum Minenspiel, stotterte gelegentlich ein bisschen und wirkte dann leicht unsicher. Er führte die Kandidaten durch Nachfragen stets auf den richtigen Weg zurück, wobei er viel Zeit zum Antworten und Überlegen ließ. Gelegentlich fragte er auch weiter, obwohl der Kandidat erkennbar nicht weiter wusste.

Aktenfest war er insoweit, als er einen Teil der Juli-Klausur prüfte (s.u.). Seine Notengebung kann man als recht wohlwollend bezeichnen. Insgesamt ein recht netter Prüfer, vor dem man keine Angst haben muss.

Zur Sache:
Herr Geng leitete die Prüfung ein, indem er sagte, er werde kein neues Schuldrecht prüfen, sondern die §§ 929 ff. BGB. Anschließend stellte er jedem Kandidaten eine Frage zum Eigentumsvorbehalt (Was ist Eigentumsvorbehalt ? Was ist verlängerter EV ? Was ist eine Verarbeiterklausel ?)

Anschließend stellte er folgenden Fall, wobei zu beachten ist, dass es sich im Wesentlichen um einen Teil der Examensklausur des Juli-Termins handelte:

Schreinermeister T schließt mit der Sparkasse (B) einen Darlehensvertrag und übereignet ihr zur Sicherheit seine gesamten Holzvorräte aus Halle 20. Weiterhin vereinbart er mit der Sparkasse, dass er gegebenenfalls zu einer Weiterveräußerung des Holzes berechtigt sein soll. Die daraus resultierenden Kaufpreisforderungen tritt er an die Sparkasse ab.

Später kauft er bei seinem Lieferanten L eine größere Menge Holz und lagert dieses in Halle 20 ein. Mit L vereinbart T einen verlängerten Eigentumsvorbehalt nebst Befugnis zur Weiterveräußerung oder Verarbeitung des Holzes. Die Forderungen, die T hieraus zustehen, sollen L abgetreten sein. T kann das Darlehen nicht zurückzahlen und die Sparkasse kündigt das Darlehen. Auch gegenüber L gerät T in Zahlungsverzug, woraufhin dieser vom Kaufvertrag zurücktritt.

Wie kann die Bank an das Holz kommen ?
Wenn die Bank Eigentümerin des Holzes wäre, würde ihr der Anspruch aus § 985 zustehen.

Fraglich ist also, wer Eigentümer des Holzes ist. B und T hatten eine Sicherungsübereignung vereinbart. Hier kam es zunächst auf die Frage der Bestimmtheit an, also darauf, ob der sachenrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz überhaupt eine Übereignung zukünftiger Sachen ermöglicht. Mit Hinweis auf die Bestimmbarkeit wurde dies bejaht, die dingliche Einigung also angenommen.

Weiterhin müsste die Übergabe stattgefunden haben. Dies kann vorliegend nur durch § 930 geschehen sein. Herrn Geng kam es hier auf das Auffinden des § 930 als Übereignungstatbestand der SÜ an. Besonders wichtig war, dass das Besitzkonstitut in der Sicherungsabrede zwischen B und T liegt.

Fraglich ist weiterhin, ob T verfügungsbefugt ist. Es lag zwar eine Einwilligung des L in die Weiterveräußerung des Holzes vor, § 185, hier kam es jedoch darauf an, genau herauszuarbeiten, für welche Fälle diese Einwilligung gelten sollte und für welche nicht. Die Sicherungsübereignung an eine Bank war jedenfalls nicht davon erfasst, dies würde dem wirtschaftlichen Zweck des verlängerten Eigentumsvorbehalts widersprechen. Damit war also T nicht verfügungsbefugt.

In Betracht kommt ein gutgläubiger Erwerb der Bank nach §§ 930, 933 (!). Dieser scheitert jedoch an der erforderlichen Übergabe.

Herr Geng fragte nach, ob die Bank überhaupt etwas erworben hätte. Angesprochen wurde ein Anwartschaftsrecht  (das als Minus zum Vollrecht auch von der dinglichen Einigung zwischen B und T erfasst ist). Dieses musste auch nicht gutgläubig erworben werden, denn T war Anwartschaftsberechtigter.

Jedoch ist zu beachten, dass L vom Kaufvertrag zurückgetreten ist (die Wirksamkeitsvoraussetzungen hierfür waren als gegeben vorauszusetzen) und daher das AWR aufgrund der Akzessorietät (!) untergegangen ist. Damit könnte die Bank nicht einmal durch Zahlung des Kaufpreises an L einen Eigentumserwerb herbeiführen.

Ergebnis: Die Bank ist nicht Eigentümerin des Holzes geworden

Abwandlung:

Bei gleicher Ausgangslage lagert T das Holz zunächst in Halle 30 ein, verarbeitet es dort zu Schränken und bringt diese dann in Halle 20 unter. Wer ist Eigentümer der Schränke?
Herr Geng wollte im Wesentlichen nur die Unterschiede zum Grundfall herausgearbeitet haben. Zunächst ändert sich nichts, Eigentümer des Holzes ist auch hier L.

Dieses Eigentum könnte durch Verarbeitung des Holzes an T verloren gegangen sein, § 950. Jedoch hatten L und T eine sog. Verarbeiterklausel vereinbart, deren Inhalt, Sinn und Zweck Herr Geng sich nochmals ausführlich erklären ließ.

L wurde also – jedenfalls nach Auffassung des BGH – entgegen § 950 Eigentümer der Schränke. Es begann eine Diskussion darüber, ob § 950 überhaupt dispositiv ist, was dafür und was dagegen sprechen könnte (vor allem: numerus clausus der Sachenrechte (!) vs. wirtschaftliche Bedeutung des § 950).

Weiterhin wollte er wissen, welche Möglichkeit nach der Gegenauffassung dafür besteht, dass L Eigentümer der Schränke wird. Es wurde der Weg über eine antizipiert vereinbarte aufschiebend bedingte Rückübereignung vorgeschlagen. Wichtig war ihm v.a. der Unterschied, dass T hierbei für eine juristische Sekunde Eigentümer wird.

Folgt man aber dem BGH ist L Eigentümer der Schränke geblieben, im Übrigen ändert sich im Vergleich zum Grundfall nichts.

Damit war die Prüfung beendet.

